
3089 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 

des Rechtsausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Feber 1986 betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensge

setzen geändert wird 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll eine 

wesentlich leichter handhabbare verwaltungsstrafrechtliche Bestimmung bei Ver

breitung von nationalsozialistischem Gedankengut im Sinne des Verbotsgesetzes in 

das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG) eingefügt 

werden. Während bei den übrigen Tatbeständen des Art. IX des EGVG der 

Strafrahmen mit 3000 S begrenzt ist, sollen für Wiederbetätigungsdelikte Geld

strafen bis zur Höhe von 30.000 S verhängt werden können. Von besonderer 

Bedeutung erscheint, daß zusätzlich noch eine Verfallsstrafe hinsichtlich jener 

Gegenstände, mit denen das verwaltungsstrafrechtliche Delikt der Wiederbetäti

gung begangen wurde, ausgesprochen werden kann. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 

25. Feber 1986 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß somit den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Feber 1986 betref

fend ein Bundesgesetz, mit dem das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver

fahrensgesetzen geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Heller 

Berichterstatter 

Wien, 1986 02 25 

Dr. Bös eh 

Obmann 
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